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834 der Beilagen zu den stenographischen·Protokollen des Nationalrates (V. G.P .). 

Bericht 
des· Ausschusses für Vermögenssicherung 

. über die Regierungsvorlage (643 der Bei
lagen): Bundesgesetz, betreffend Ansprüche 
auf Rückstellung der Vermögen von juristi
schen Personen, die ihre Rechtspersönlichkeit 
unter nationalsozialistischem Zwang verloren 

haben (Siebentes Rückstellungsgesetz). 

Die ersten drei Rückstellungsgesetze enthielten 
die gleichlautende Bestimmung [§ 2, Abs. 1(4}] , 
daß durch ein besonderes Bundesgesetz geregelt 
wird, . wer zur Erhebung von Ansprüchen in den 
Fällen berechtigt ist, in denen der geschädigte 
Eigentümer eine juristische Person war, die ihre 
Rechtspersönlichkeit verloren und nicht wieder-
erlangt hat. . 

Für eine Gruppe von juristischen Personen, die 
Konsumgenossenschaften, wurde ein solches 

. Bundesgesetz bereits geschaffen. Es ist das am 
19. November 1947 vom Nationalrat beschlossene 
Bundesgesetz über die Geltendmachung der Rück
stellungs ansprüche der aufgelösten österreichischen 
Verbrauchergenossenschaften {B. G. BI. Nr. 256/ 
1947), das künftig als 1. Rückstellungsanspruchs
gesetz bezeichnet werden soll. Der noch in 
parlamentarischer Beratung stehende Entwurf 
eines 2. Rückstellungsanspruchsgesetzes soll für 
eine weitere Reihe von juristischen Personen diese 
Frage regeln. 

Bei dem Gesetzentwurf, welcher· von der 
Bundesregierung dem Nationalrat als, "Siebentes 
Rückstellungsgesetz" vorgelegt wurde, handelt es 
sich darum, unter bestimmten Voraussetzungen 
die Wiederherstellung der aufgelösten juristischen 
Person zu ermöglichen, für den Fall· aber, daß die 
Voraussetzungen zu einer Wiederherstellung nicllt 
gegeben sein sollten, den physischen Personen, die 
an juristischen Personen des Wirtschaftslebe~s be
teiligt waren (Aktionären, Gesellschaftern einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossen
·schaftern und Gewerken im Sinne des Berg
gesetzes), durch Verwertung des Vermögens der 
nicht wiederhergestellten juristischen Personen zur 
Befriedigung ihrer Ansprüche zu verhelfen. 

Der Ausschuß für Vermögenss·icherung sowie 
der von diesem eingesetzte Unterausschuß haben 
sich in mehreren Sitzungen mit der Materie 
befaßt. Schließlich wurde auf Grund des Berichtes, 
den der Unterausschuß am 14. März 1949 dem 
Vollausschuß zur Besclilußfassung vorlegte, der 

Entwurf 111 der beigedruckten Fassung an
genommen. 

Im folgenden werden die Abänderungen be
sprochen, die diese Fassung gegenüber der Regie
rungsvorlage aufweist. 

Der Titel des Gesetzes wurde dahin· geändert, 
daß das Gesetz als "Bundesgesetz über die R ü c k
stellung· entzogenen Vermögens 
j u r ist i s ehe r Per s 0 n end e s Wir t
s c h a f t sie ben s, die ihre Rechtspersönlichkeit 
unter nationalsozialistischem Zwang verloren 
haben {F ü n f t e s Rückstellungsgesetz)" bezeich
net wird. 

Begründung: Der Titel der Regierungsvorlage 
griff über den Umfang der durch die Vorlage ge
regelten Materie hinaus. Als Ordnungsnummer 
kann nur diejenige der Reihenfolge der Ver
abschiedung der Rückstellungsgesetze im National
rat in Betracht kommen. 

Zu § 1, Abs. 1: 

Das Wort "beziehungsweise" wurde in der 
sechsten Zeile gestrichen, in der achten Zeile durch 
das Wort "oder" ersetzt. 

Zu § 1, Abs. 3: 

Die Worte "worden sind" wurden vor dem 
Klammerausdruck ,,(§ 2 des Dritten Rückstellungs
gesetzes)" eingefügt. 

Die Worte "der Erwerber nicht dartut" wurden 
ersetzt durch die Worte "nicht festgestellt wird". 

Begründung: Hiedurch soll zum Aus~ruck ge
. bracht werden, daß das Gericht die erforderlichen 
Erhebungen von Amts wegen durchzuführen hat. 

Neu angefügt wurde dem. Abs. (3) folgender 
Satz: "Verlust der Rechtspersönlichkeit von im 
Abs. (2) genannten juristischen Personen ohne 
Zusammenhang mit der nationalsozialistischen 
Machtübernahme ist dann anzunehmen, wenn die 
Auflösung oder Verschmelzung eines Kredit- oder 
Versicherungsunternehmens zum Zwecke der 
Rationalisierung im Bank-, Sparkassen- oder 
Versicherungswesen erfolgt ist." 

Begründung: Durch diese Bestimmung soll die 
Wiedererrichtung solcher V ersicherungs- und 
Kreditunternehmungen ausgeschlossen werden, die 
lediglich zum Zwecke der Rationalisierung auf-
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gelöst oder verschmolzen wordenl sind, um das 
Bundesministerium für Finanzen nicht in die 
Lage zu bringen, im Falle der Wiedererrichtung 
solcher .Unternehmen auf Grund heute noch gel
tender, zum Zwecke der Rationalisierung getrof
fener reichsdeutscher Vorschriften wieder die Auf
lösung verfügen zu müssen. 

Zu § 2 wurde festgestellt, daß die Frage, wie' in
ländische Vermögens werte ausländischer Körper
schaften, die durch nationalsozialistischen Zwang 
ihre Rechtspersönlichkeit verloren haben, zu be
handeln sind, im vorliegenden Entwurf nicht ge
regelt ist, daß über diese Frage jedoch auch in 
den anderen Rückstellungsgesetzen keine aus
drückliche Bestimmung enthalten und dieses 
Problem des internationalen Privatrechts und des 
Völkerrechts überhaupt gesetzlich nicht hinlänglich 
geklärt ist. Eine Sonderregelung im Rahmen 
dieses Bundesgesetzes wird daher nicht in Betracht 
gezogen. 

Zu § 5, Abs. 1: 

Die ersten Zeilen dieses Absatzes lauten in der 
Regierungsvorlage: "Geschädigte Anteilsberech
tigte [§ 1, Abs. I{ 4 )] , die eine Minder hei t ver
treten, die nach den für die aufgelöste juristische 
Person zuletzt gültigen 'vorschriften zur Verhin
derung eines Auflösungsbeschlusses berechtigt ge
wesen wäre, ... ". An Stelle dessen soll folgender 
Wortlaut treten: Geschädigte Anteilsberechtigte 
[§ 1, Abs. (4)], die im Zeitpunkt der Auflösung 
der juristischen Person mindestens die einfache 
Mehrheit der Anteilsberechtigten vertreten 
haben, .... ". 

Begründung: Auf Antrag des Abgeordneten 
Dr. M arg are t ha beschloß der Ausschuß, daß 
an Stelle der S per r m i n 0 r i t ä t den ge
schädigten Anteilsberechtigten, die im Zeitpunkte 

. der Auflösung der juristischen Person die ei n
f ach e M ehr h e i t vertreten haben, das An
tragsrecht eingeräumt ~ird, weil nur diese Lösung 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit der künftigen 
Anteilsberechtigten in der wiederherzustellenden 
juristischen Person erwarten läßt. 

Zu § 5, Abs. 2: 

Im zweiten Satz tritt an Stelle des Wortes 
"hat" das Wort "kann". 

Der dritte Satz ("Die' Kußerung ist für die 
Rückstellungskommission bindend") entfällt. 

Der vierte Satz lautet nunmehr:' "Langt sie 
binnen drei Monaten bei der Rückstellungskom
mission nicht ein, so hat diese anzunehmen, daß 
nach Ansicht des Bundes)1liniste
r i ums für Ve r m ö gen s sie her u n g 

Ludwig, 
BeridlltierstlQlttler • 

und Wir t s c h a f t s p I a nun g öffentliche 
Interessen nicht entgegenstehen." 

Begründung: Durch diese Knderung wird den 
Gerichten die Entscheidung, ob der Wieder her
'stellung öffentliche Interessen entgegenstehen, 
überlassen. 

§ 7, Abs. 4, erhielt eine neue Fassung. Die 
Abänderungen sind notwendig, um die Festsetzung 
der Satzung bei Meinungsverschiedenheiten zu 
gewährleisten. . 

Zu § 8, Abs. 4: 

Nach dem Worte "besitzen" wurde eingefügt: 
"sowie den persönlich haftenden Gesellschaftern 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien". 

Begründung: Diese Ergänzung ist notwendig, 
um den besonderen Rechtsverhältnissen bei der 

. Kommanditgesellschaft auf Aktien Rechnung zu 
tragen. 

§ 9; Abs. 7, wurde gestrichen. 
Begründung: Das für die Geltendmachung der 

Ansprüche vorgeschriebene Verfahren ist durch die 
vorangehenden Absätze ohnehin eindeutig ge
regelt. 

§ 10, Abs. 1: 
In der vierten Zeile wurde im Zusammenhang 

mit der zu § 5, Abs. (1), beschlossenen Knderung 
das Wort "Minderheit" durch das Wort "Mehr
hei t" ersetzt. 

§ 14, Abs. 1, erhielt einen neuen Wortlaut. Die 
Abgabenbefreiung soll rückwirkend sein, um 
außergerichtliche Rechtsvorgänge, mit denen An
sprüche, die unter das vorliegende Rückstellungs
gesetz fallen, schon vor dessen Inkrafttreten be
reinigt worden sind, ebenfalls der gleichen Be
günstigung wie spätere Rechtsvorgänge teilhaft 
werden zu lassen. 

Zu § 15: 

Das Wort "beteiligten" wurde gestrichen und 
nach dem Wort "Bundesministerien" eingefügt 
"für Justiz und für Finanzen". 

Begründung: Im Sinne der wiederholten An
regungen des Parlamentsausschusses für Verwal
tungsreform soll die Verantwortlichkeit der Mini
sterien klar umrissen werden. 

Auf Grund seiner Beratungel1 stellt nunmehr 
der Ausschuß für Vermögenssicherung den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e-. 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fa~sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am i4. März 1949~ 

Mayrhofer, 
Obmann. 

\., 

• 

'I. 

834 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



3 

). 

Bundesgesetz vom 1949 über 'die 
Rückstellung entzogenen Vermögens juri
stischer Personen des Wirtschaftslebens, die 
ihre Rechtspersönlichkeit unter natioq.al
sozialistischem' Zwang verloren haben 

(Fünftes Rückstellungsgesetz ). 

. Der Nation,alr,at hat. heschlossen: 

Anwendungsbereich. 

§ 1. (i) Gegenstand ·dieses Bundesgesetzes sind 
Ansprüche ,auf Rückstellung der entzogenen 
Vermögen der in Aoo. {2) genannten juristischen 
Personen, die ihre Rechtspe~ön1ichk.eit lauf ein~ 
der.im § 1 des Vermögensentlliehungs-Erf,assungs
gesetzes, 'St. G. BI. Nr. 10/1945, § 1 des 
Bundesgesetzes vom 15. Mai 1946, B. G. BI. 
Nr. 106, oder § 1, Abs. (1), des Ersten, 
Zweiten oder Dritten Rückstellungsgesetzes, 
B. G. BI. Nr. 1'56/1946, 53/1947 und 54/1947, 
genannten Arten verloren und im Zeitpunkt 
der Einleitung eines Verfahrens nach diesem 
Bundesgesetz nicht wiedererlangt haben. 

(2) Diese juristischen Pe~onen sind Aktien
geselJsch,aften, Kommanditgesellschaften lauf 
Acktien, Gesellsch,aften mit beschrlinkter Haftung, 
iErwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften .un·d 
Gewerkschaften im Sinne des BeJCggesetzes. 

(3) Eine Entzieliung im Sinne des Ahs. (1) liegt' 
insbcsOlThdere vor, wenn ,dem Anteilsberechtigten 
seine Anteile entzogen worden sind (§ 2 des 
Dritten Rückstellungsgesetzes) und der Verlust 
,der :Rechtspersönlichkeit der juristischen Person 
entweder ,durch eine vomngeg,angene Entziehung 
von Alfitcilsrcchten ermöglicht oder durch Ent
ziehunlg von Vermögen der juristischen Person 
veranlaßt worden ist, sofern nicht festgestellt 
wird, daß der Verlust der Rechtspersönlichkeit 
auch ohne Zus.ammenhang mit der nationalsozia
listischen Machtübernahme eingetreten wäre. Ver
lust der Rechtspersönlichkeit von im Abs. (2) 
genannten juristischen Personen ohne Zusammen
hang mit der nationalsozialistischen Machtüb~r
nahme ist dann anzunehmen, wenn die Auflösung 
oder Verschmelzung eines Kredit- oder Versiche
rungsunternehmens zum Zwecke der Rationali-

sierung im Bank-, Sparkassen- oder Versicherungs~ 
wesen erfolgt ist. 

'(4) Geschiidigte Anteils'berechtigte im Sinne 
dieses Gesetzes sind sowohl der Anteilsberech
tigte, dem entzogen worden ist, 'als ,aüch dessen 
Erben (Legaüare) nach Maßglalbe des § 14, Abs. (2), 
des Dritten Rückste,1!:ungsgesetzes . 

(5) Die Bestimmungen ,dfls 1. 'Rückstellungs
lanspruchsgesetzes (B. G~ BI. Nr. 256/1947), 
des 2. Rückstellungs,anspruchsgesetzes (B. G. BI. 
Nr. ) und allfäUi:ger weiterer Rück
stellungsan6pruchsge6etze . werden durch diesC6 
Bundesgesetz nicht berührt. 

Feststellung der AnteilsberechtJigung und sonstige 
vorbereitende Maßnahmen, 

§ 2. (1) Auf Antrag eines Anteilsberechtigten, 
der glauhhaft. macht, daß ihm' ein Anspruch auf 
RücksteHung eines Antcilsrechtes zustünde oder 
Jaß sonstige Vor,aussetzungen nach § 1, Ahs. (1) 
oder Abs. (3), vorliegen, ist ein Sachwalter von 
der nach dem letzten iniländ-ischen Sitz der auf
gelösten juristischen Person zuständigen Rück~ 
stdlungskommission zu ibestdJen. 

(2) Bestellung und Ahbemfung ,des Sachwalters 
sind in das Register, Jas für die aufgelöste 
jUl'istische Person g.eführt wor,den w,ar, einzu
tragen und bekanntzumachen. 

(3) Die Rückstel1ungskomrnissio:n kann die Be
stdlung und Bdassung -des Sachw,aIters vom ErIag 
des voraussichtlich zur Deckung ·der -durch das 
Verf,ahren entstehenden Kosten erforderlichen 
Betrages, in~besondere der Kosten des Sachw,alters 
[§ le, Aoo. (2)], ,abhäng~g machen. 

§ 3. (1) Der Sachw,alter hat die Aflteilsberech
tigten und die Gläu'bigerder aufgelösten juri
stischen Person unverzüglich auflzuforJern, ihm 
ihre Ansprüche binnen drei Monaten s·chrifdich 
oder telegmphisch zu melden und gLaubhaft zu 
machen. Die Aufforderung ist in der "Wiener 
Zeitung" bekanntzumachen. Die R'ück.stellungs
kommission Ikann eine längere Anmddungs.frist 
und zusätzliche Arten der Bekanntmachu1ng an
ordnen. 
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(2) Nach Ablauf der Anme1dungsfrist hat der 
Sachw,alter unver~Üiglich einen Be1"icht üher die 
Anmddung an die Rückstellungskomnliss,ion Z4 
erstatten .. Diese hat von Amts wegen festzUstellen, 
wem im Zeitpunkt ,der Auflösung der juristis.chen 
Person' unter Berücksichtigung der Nichtigkeit 
der Errtziehung die angemeldeten Anteilsrechte 

, zugestanden sind. Darüber hinaulS ist im Etikennt
nis, soweit dies ohne weitwen-cLiges Beweisver
fahren möglich ist, festzustellen, wem die übrigen 
AnteiIsrechte z,ugestanden sind. Im Erkenntnis 
ist ,auch festzustellen, welche Ant,eirsrechte als ent
zogen ,den geschäd~gten Antei.Js'berechügten rück
zustellen wären. Das Erkenntnis wirkt für und 
gegen jeden Anteilsberechtigten. 

§ 4. (1) Zur Vorbereitung der Geltendmachung 
des Anspruches ,auf Rückstellung des Vermögens 
der ,aufgelösten juristischen Person hat der Sach· 
walter unvel'7JügIich ·dieer.f.o1"derlichen Er
hebungen zu pflegen und -auch hierüber ,der 
Rückstellungs kommission zu berichten. Den 
Anteilsberechügten, die ilire Ansprüche g1auhhaft 
machen,. steht das Recht zu, in den Bericht des 
Sachwalters Einsicht zu nehmen. 

(2) Die Rückstellungskommission hat das Ver
f.ahren einzustellen, wenn ,auf Grund des Be
richtes ,des Sachw,alters .anzunehmen ist ·daß da., 
vor,aussichtolich rückzusteilende VermÖgen die 
Kosten des Verfahrens, insbesoo,dere die Kosten 
des Sachwalters I§ 12, Ahs. (2)], nicht decken 
würde. 

Wiederherstellung der juristischen Person. 

§ 5.(1) Geschäd,igte Anteilsberechtigte [§ 1, 
Abs. (4)], die iin Zeitpunkt der Auflösung der 

. juristischen Person mindestens die einfache Mehr
heit der Anteilsberechtigten vertreten haben, 
können hinnen zwei Monaten nach Rechtskraft 
des Erkenrrtnisses gemäß § 3, Albs. (2), ,bei der 
Rückstellungskommission ,die Einleitung des Ver
f,ahrens zur Wiederherstellung der aufgelösten 
juristischen lPerson (§ 7) ibeantmgen. 

,(2) Wenn die Voroussetzungen ~,ach die.sem 
Bundesgesetz vorliegen, hat die Rückstellungs
kommisS'~on ,dem A<ntmge stattz.ll'g~ben,. es sei 
denn, daß öffendiche Inter<:S'sen en·tg<:genstehen. 
Hierüber kann sie vom Bundesministerium für 
Vermögenssrcherung und - Wirtschaftsplanung eine 
Äußerung einholen, die im Einvernehmen mit 
den beteil~gten Bundesnrini~terien a:bzugeben ist. 
Langt sie binnen drei Monaten bei der Rück
stellungskommission nicht ein, so hat diese an
zunehmen, daß nach Ansicht des Bundesministe
riums für Vermögenssicheiung und 'Wirtschafts
planung öffentliche Interessen nicht entgegen
stehen. 

§ 6. Anspl'üche ,auJ Rückstdlung Von Vermögen 
nach § 1 können nach Maßgahe ·der folgenden 
Bestimmungen geltend gemacht werden: 

a) von Personen, ,denen unter Berücksichti
gung ,der Nichtigkeit der Entziehun,g die 
Gesamtheit der Anteilsrecht,e an ,der ,auf
gelösten juristischen Person zugestanden ist, 

b) von einem Sachwa-lter, , 
c) von der wiederhergestellten juristischen 

Person. 

§ 7. (1) Die Rückstel1ullgs,ansprüche der ,auf
gelösten juristischen Person hat der Sachwalter 
geoltend zu machen, f,alls nicht .diese Ansprüche in 
die wiederherzllstdlende juristische Person als 
Sache.in!.age eing-ebnacht wer:den oder die Ges,amt
heit der Antei-lSherechtigten die Ansprüche 
geltend macht. Kommt eine Ei'nigung üher die 
Rückstellung .nicht. zustande, so si.nd die An
sprüche bei ,der nach § 2, Abs. (1), zuständigen 
Rückstellungskommi'ssion geltend zu machen. 

(2) Wenn nicht die Rückstellungsansprüche in 
,die wiederherzusteHende juristische Person ,ein
gebr.acht werden, ist ·das rückgestdlte Vermögen 
als SacheinLage -in die wiederhergestellte juristi.sche 
P~rson einzubringen. SoHen ,darÜloor hiinaus 
Sach- oder B,areinlagen -geleistet werden, sO sind 
hie.für die gesetzlichen B,estimmun-gen Üiber 
K,apitaIserhöhungen anzuwenden. 

(3) Schulden .der aufgelösten juri'stischen Person 
die zufolge einer Entziehu.ng nicht ,befriedig~ 
worden sind, gehen auf ·die w.iederhergestellte 
juristische Person nur über wenn diese im Zeit
punkte der Wiedetherst~llung .die Schulden 
kennt oder kennen muß. Ein gemäß anderen 
gesetzlichen Bestimmungen nach der A:uHösung 
,der juristischen Person durch ZeinabIauf ein
-getretener Rechtsverlust ist nicht zu beachten. 

(4) Bei ,der Wiederherstellung der ,aufgelösten 
juristischen Person sind im ubrigendie gesetz
lichen Gründungsbestimmungen einzuhalten; die 
gesetzlich notwendigen Anderungen der letzten 
Satzung können mit einfacher Mehrheit, sonstige 
Bestimmungen nur mit der nach den Bestimmun
gen über Satzungsänderungen erforderlichen 
Mehrheit beschlossen werden., Kommt ein Be
schluß über die notwendigen Satzungsänderungen 
nicht zustande, so entscheidet darüber auf Antrag 
einer Mehrheit nach § 5, Abs. (1), die nach § 2, 
Abs. (1), zuständige Rückstellungskommission. 

(5) Der rückstdlung,spflicht:ige Erwerber de; 
Vermögens ,der. aufgelösten juriStischen Person 
kann die 1hm gegen den geschädigten Anteils
Iberechtigten nach dem Dritten RücksreHuIllgs
gesetz zustehenden Rechte nur :bei ,d'er nach § 2, 
Abs. (1), zuständigen Rückstelluiligskommission 
geltend machen. 

Verwertung des Vermögens der nicht wieder
hergestellten juristischen Person. 

§ 8. (l) Wir,d ein Arrtrag auf Einleitung des 
VerJ,ahrens z:urWiederhers:te1Lung .Jer auf-
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gelösten juristischen Person nicht fr.istger.echt 
gesteHt (§ 5) oder abgewiesen, -so ist durch den 
Sachw,alt·er nach den fol,genden Bestimmungen bei 
der nam § 2, A:bs. (1); zuständigep. Rückstellunrgs-

_ kommissiO'll ·das VerMu:en zur -Verwertung und 
Verteilupg des V.ermqgens .der J3.uf,gelöst!!n juristi-
6chen P;ersoneinzuleiten, falls nicht .die ,Bestim
mungen' des§ 10 entgegenstehen. 

(2) ,In die~m 'F,aMe sind _ ,die RückstelJungs
ansprüche ·der 'aufgclästen juristischen Person 
vom Sachwalter gelten.d zu machen. Der rück
stellungspflichtige Erwer~r '~anh :die- jhm gegen 
den AmeiIs.\)erechfi:gtennach ,d,em Dritten Rück
stelLun·gsgesetz 'ruStehenden Rechte gegen ·die 
dU'rch den Sachw,alter vertretene Verwertung6-
!ll'asse geltend machen. 

~3) IF,alIls. ,die RückstellungskommJission nicht 
eine wirtsch,ahLich vorteilhafter.e Verwertung5-
an bestimmt, hat .der Sachwalter ,den Verkauf 
des ·rückzustellenden beweglichen Vermögens 
durch ,öffentliche VerlS'teigerung. im Sinne ·der 
handels,gericht<lichen Vot6chriften über .den Pf,and
verkauf und .des unibeweglichen Vermögens durch 
gerichtliche Versteigerung nach den Bestim
mungen .der §§ 267 ff ,des Gesetzes über das 
gerichtlime V,ed,ahren in Rechtsangelegenheiten 
außer Streitsachen ZIU veranlassen. 

{4) Anteilsberechti·gten, die mindestens die ein
fache Stimmenmehrheit besitzen, sowie den per
sönlich haftenden Gesellschaftern einer Kom
manditgesellschaft auf Aktien ist ,aiuf ihr Ver
Langen das Zu verwertende Vermögen um einen 
rulJgemessenen IPreis, ,der durch gerichtliche 
Schätzung nach ·den Bestimmungen .des Gesetze, 
über .das ,gerichtliche Verf,ahren ~n Rechts
,angelegenheiten außer Streits.achen zu ermitteln 
ist, zu üibed,assen. 

§ 9. 1(1) Aus dem Erlös sind vorerst die Bar
ausl,a:gen und :die En1Jlohnung für die Mühe
waltung des Sachwalters (r§ 12, Albs. (2)] zu 
ibezahlen. Sodann sind ,<l:Us dem Erlös die For.de
rungen unter, sinngemäßer Anwendung ·der Be-
6timmungen der Konikursordnung zu ibefried~gen. 

'(2) Der nach Befriedigung der Forderungen ver
bleibende Erlös ist an die Anteils'berechtigten 
nach Maßg'a'be ihrer Anteile -.zu verteilen. Eine 
Gegenleistung nach § 8; Ahs. ~2), list dem Anteih-

5 

(4} Inrierharlb ,dieser Frist können die Zur Ein
sicht· Berechtigten (Albs. (3)] -, bei der Rückstel
'lungskommission Einwendungen :gegenden Ver
te~lungrsp1an, i.nsbesondere über den Bestand und 
die H~he ,der ,~n-gemeldeten For.derungen, - er-
herben. ' .~ _ . 

(5) N.a·cheiner Verteilungstags!,ltzung ,deren 
ArrbemurIlU:ng in ,der "Wiener zeitung': kund
zumachen ist, faßt die Rückstellungskommission 
den Verteilungsbeschluß. Zur Anfechtung des 
Verteilungsbesch1usses sind nur die hei Ider Ver
teilungstlags,atzung vertretenen zur Eimicht Be
rechtigten [Ahs. r(3)J befugt. 

(6) Der Sachwalter danf bei sonstiger Nichtig
keit ,A·us.z.ahlungen nachdem Albs. (1) und (2) nut 
gemäß ·dem Verteilungsbeschluß der Rückstel
l'ung5kommission vornehmen. 

Entschädigung AnteilsbereChtigter. 

,§ 10. (1) Wären nach ,dem Erkenntmis :gemäß 
§ 3, Abs. (2), nicht Anteilsrechte ·rückz'ustellen, 
·die mindestens ·die in § 5, A'bs. (1), 'bezeichnete 
Mehrheit darstellen, so hat die Rückstellungs
rkommission an Stelle des Verfahrens nach § 8 
auf Antrag ,des geschädigten Anteilsberechtigten . 
eine angemessene Entschäd~gu'ng iuzuel"kennen. 

(2) Wenn nur eine Entziehung VOn Antei~s
remten voruiegt, .der Verlust .der Rechtspersön": 
Ilichkeit ·der juristischen 'Person aher rauch ohne 
Zusammenhang mit .derna:tionalsoz~a1istischen 
Machtübernahme eirng.etreten wäre [§ 1, Aibs. (3)J, 
sO können geschädigte Anteilsberechtigte binnen 
zwei iMon-aten n.ach RechtSlkra,ft ,des Erkennt
nisses gemäß § 3, ·Ahs. (2), bei der (Rückstellungs
kommiss,ion Rückstellungs,ansprüche stellen. Die 
Bestimmungen .des ,§ 23, Abs. (3), des Dritten 
Rückstellungs:gesetzes sind sinngemäß ,anzu
wenden. 

Fristen. 

§ 11. Die Fristen ,zur Geltendmamung der 
iR:ü~tellungs<arrsprüche 'nach rdiesem Bun·des
gesetz können ,durch V. erordnung verlängert 
wer,den. 

berechtigten anzurechnen. Beträge, die auf Anteir16- Verfahrensbestimmungen. 
berechti:gte entf.arllen, rdie unbekannt oder unbe-
kannten Aufenthahes sind, sind ibei Gericht zu § 12. (1) Auf den Sachw.a'lter sind die Bestim-

1 mungen ·des All<7emeinen hÜ1'l!7erlichen Gesetz-eregen. 0 ·'0 

(3) Der Sachwalter hat der RücksteHung~- buches ü.ber ,d'ie Kuratel arDZuwenden. I 
kommission einen Vertcilungsplan vorzulegen. (2) Die Entlohnu.ng des Sachw.alters wir,d von 
Sie hat ,den V.crteilurn:gspLan durch vier Wochen der Rückstellungskommission in einer der Mühc
zur iEinsicht ,für die zur Anmeldung ruich § 3, waltung des Sachwalters ,angeme6rsenen Höhe 
Aibl'l. (1), Berechtigten ,aufzulegen und in ·der bestimmt; f,alls die Kosten des Sachwalters im 
"Wiener Zeitung" .den Tl3,g kundZumachen, an Erlöse keine Deck'ung finden, sind sie nach 
dem er ,auf.gelegt wurde; mit ,dem T.ag .deF Ver- hilligem Ermessen auf die Antragstel'ler au'fzu
lautbarung beginnt der Lauf der 'genannten Frist .. teillen. , 

834 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 6

www.parlament.gv.at



6 

§ 13. Soweit ,d:i~es Bundesgesetz nimts Qllderes unter der Voraussetzung zu, 'daß auf sie die Be
bestimmt, 'gdten die Vorschriften des Dritten stimmungen dieses Bundesgesetzes ansonsten an-
Rüdistellrungsgesetzes. wendbar wären. . 

Abgabenbefreiung. 

§ 14. (1) Die durch ,dieses Bundesgesetz veran
laßten Amtshandlungen, amtlichen Ausfertigun
gen, Eingaben und Protokolle, Urkunden und 
Zeugnisse sowie sonstigen Rechtsvorgänge unter
liegen keiner öffentlichen Abgabe, deren Regelung 
in die Zuständigkeit des Bundes fällt. Die gleiche 
Befreiung kommt auch den zwischen dem 
27. April 1945 und dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zustande gekommenen Vergleichen, 
Verzichten und Anerkenntnissen und den mit 
diesen zusammenhängenden Rechtsvorgängen 

(2) Diese Befreiung bezieht sich Diehe auf 
Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, Eingaben und 
Protokolle im Verfahren nachS 8, sofern die 
Ahgabenschuld nach den gesetzliche~ Bestim
mungen nicht ·die Verwertungsmasse oder die 
nach§ .8, Abs. 1(4), Aufgriffsberechtigten trifft. 

Schlußbestimmoogen. 

§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesges·etzes 
ist ·das Bundesministerium für Vermögens
sicherung und Wiitschaftsplanung im Ein
vernehmen mit den Bundesministerien für Justiz 
und für Finanzen betraut. 
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